
  

Solle Karl Lauterbach entführt werden?

Verantwortlichkeit der Redaktion für User-Kommentar nicht
gegeben

Ein Nachrichtenmagazin veröffentlicht online den Kommentar eines Nutzers zu
einem Artikel unter der Überschrift „Warum Karl Lauterbach von Israel schwärmt“.
Der User äußert darin die Auffassung, dass man Lauterbach kidnappen und zu einer
Informationsreise nach Schweden zwingen sollte. Der Beschwerdeführer weist
darauf hin, dass es einen realen Plan gegeben habe, Karl Lauterbach zu entführen.
Vor diesem Hintergrund stelle der Userbeitrag eine Verletzung der Menschenwürde
und des Persönlichkeitsschutzes (Opferschutz) des Ministers dar. Der
Beschwerdeführer berichtet, er habe das Magazin auf seine Verantwortung für
Nutzerbeiträge nach Richtlinie 2.7 des Pressekodex aufmerksam gemacht. Der
Kommentar sei jedoch nicht entfernt worden. Das Justiziariat des
Nachrichtenmagazins teilt mit, dass nach Richtlinie 2.7 eine direkte Verantwortlichkeit
der Redaktion für die Veröffentlichung des User-Kommentars nicht gegeben
gewesen sei. Dennoch habe sich die Redaktion entschlossen, den Kommentar zu
löschen. Begründung: Sie habe ihn als Verstoß gegen die engeren Grenzen der
eigenen Etikette gewertet, auch wenn er weder gegen Ziffer 1 (Wahrhaftigkeit und
Achtung der Menschenwürde) noch Richtlinie 8.2 (Schutz der Persönlichkeit)
verstoßen habe. Nach alledem sei die Beschwerde unbegründet. 

Bei dem Userbeitrag handelt es sich zwar um eine sehr saloppe, aber weder
herabwürdigende noch persönlichkeitsschutzverletzende Meinungsäußerung. Ein
tatsächlicher Aufruf zum Kidnapping sei darin nicht zu erkennen. Die Aussage ist
erkennbar nicht ernst gemeint. So besteht auch nicht die Gefahr, dass das Ansehen
der Presse durch die Veröffentlichung in Gefahr geraten könnte. Aus presseethischer
Sicht ist daher auch eine Löschung des Beitrages nicht zwingend geboten. 

Aktenzeichen:0701/22/2
Veröffentlicht am: 01.01.2022
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1); Schutz
der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: unbegründet 
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